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eingesehen oder kostenlos abgeholt werden. 
Zudem wird das Amtsblatt auf der Homepage der Stadt Dorsten www.dorsten.de veröffentlicht. 

 
 

Hinweis zur Einsicht in aktuelle Sitzungsunterlagen: 
Interessenten können die Unterlagen für den öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen etwa 

eine Woche vor dem Sitzungstermin während der Öffnungszeiten an folgenden Stellen einsehen: 
Bürgermeisterbüro, Rathaus – Stadtbibliothek, VHS-Gebäude - Bücherei Wulfen, Gesamtschule 

 
Zudem sind die öffentlichen Sitzungsunterlagen auf der Internetseite www.dorsten.de – Ratsinformationssystem  

(https://dorsten.more-rubin1.de) ca. zwei Wochen vor Sitzungsbeginn hochgeladen.  
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56/56 38.22.1171        02.04.2026 

 

 

 

 

Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Aufhebungsbescheides vom 

31.03.2026, Aktenzeichen 56/56 38.22.1171 an Refika Suljanovic, zuletzt wohnhaft in 

46284 Dorsten. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 

(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsat-

zung der Stadt Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 

Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Be-

nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustel-

lung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürch-

ten sind.  

 

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 

bevollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 

56 –Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  

 

Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskas-

se, dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  

 

 

Dorsten, 13.04.2026 

 

 
 

Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

10.04.2026, Aktenzeichen 56/56 38.23.0637 an Herrn Vitalij Zherevchuk, zuletzt wohnhaft in 

der Ukraine. 

 

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 

vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 

Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 

VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntma-

chung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 

Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  

 

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-

mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –

Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  

 

Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, 

dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  

 

 

Dorsten,13.04.2026 

 

 
 

Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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Entgeltordnung für das Stadtarchiv Dorsten 
 
Die Benutzung des Stadtarchivs ist unentgeltlich. Für nachfolgend aufgeführte Dienstleistungen 
werden Entgelte erhoben: 
 
Nachforschungen und Auskünfte für gewerbliche Zwecke (z.B. Erbenermittlung) 
je angefangene halbe Arbeitsstunde       30,-- Euro 
 
Nachforschungen und Auskünfte für private Zwecke (z.B. Ahnenforschung, thematische For-
schung) je angefangene halbe Arbeitsstunde     15,-- Euro 
 
Unbeglaubigte Fotokopien oder Scans von Personenstandsurkunden je Exemplar 
(inkl. einer halben Stunde Recherche)      12,-- Euro 
 
Beglaubigte Fotokopien von Personenstandsurkunden je Exemplar  
(inkl. einer halben Stunde Recherche)      15,-- Euro 
 
Beglaubigte Fotokopien von Personenstandsurkunden sind kostenfrei, wenn sie für Rentenangele-
genheiten benötigt werden. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. 
 
Fotokopien und Ausdrucke im Format DIN A4 s/w     0,50 Euro 
Fotokopien und Ausdrucke im Format DIN A3 s/w     1,--  Euro 
Fotokopien und Ausdrucke im Format DIN A4 farbig    1,50 Euro 
Fotokopien und Ausdrucke im Format DIN A3 farbig    2,--  Euro 
Rückvergrößerungen von Mikrofilmen im Format DIN A4    1,50 Euro 
Rückvergrößerungen von Mikrofilmen im Format DIN A3    2,50 Euro 
 
Nutzungsrechte an Archivgut zur Verwendung in Publikationen 
Nutzung von Archivgut in Druckwerken 
Auflage bis 2.000 Exemplare        40,-- Euro 
Auflage bis 5.000 Exemplare        60,-- Euro 
Auflage über 5.000 Exemplare       80,-- Euro 
 
Nutzung von Archivgut in E-Books pro Titel      50,-- Euro 
 
Nutzung von Archivgut in Film-, Fernseh- oder Videoproduktionen 
Für eine einmalige bzw. erstmalige Wiedergabe pro angefangene Minute  80,-- Euro 
Für jede Wiederholung        40,-- Euro 
 
Scans/Digitalisate 
Je Abbildung            4,-- Euro 
 
Baumwollhandschuhe je Paar         2,-- Euro 
 
Porto und Versand 
Formate bis DIN C6           1,-- Euro 
Formate bis DIN A4           3,-- Euro 
Bei tatsächlich anfallenden höheren Versandgebühren sind diese durch den Benutzer zu erstatten. 
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